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Pasewalk, Zur Försterei -
Gemarkung Pasewalk, Flur 25, Flurstück 3/7

Bebauungsplan Nr. 55/20 "Zur Försterei" der Stadt Pasewalk
hier: Beteiliouno Träqer öffentl. Belanqe nach S 4a Abs. 3 BauGB; HAz.877-2023

Grundlage für die Erarbeitung der Stellungnahme des Landkreises bildeten folgende Unterlagen
- lhr Anschreiben vom 10.08.2023 (Eingangsdatum 14.08.2023)
- Planungsunterlagen zum o.g. Vorhaben

Nachtraq zur Gesamtstellunqnahme

Sehr geehrte Frau Kohlase,

hiermit erhalten Sie den noch ausstehenden Nachtrag zur Gesamtstellungnahme des Landkreises
Vorpommern-Greifswald vom I 3.09.2023.
lch möchte Sie bitten, diesen bei der weiteren Bearbeitung des Vorhabens zu beachten.

Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz
SG Naturschutz
Bearbeiterin: Frau Fregin; Tel.: 03834 8760 3215
Zur vorliegenden Planung wird aus Sicht der Naturschutzbehörde folgende Stellungnahme
abgegeben:

Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zum Verstoß des S 13b BaUGB gegen
unionsrechtliche Vorgaben sind folgende Unterlagen nachzureichen:

1) Umweltbericht
Es ist entsprechend g 2 Abs. 4 des BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach S 1 Abs. 6

Nr. 7 und g 1a des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.November2017
(BGBl. I S.3634), eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet
werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden.

Postanschrift
Postfach 1 1 32
17464 Greifsweld

Sparkasse Uecker-Randow
IBAN: DE81 1505 0400 3110 0000 58
BIC: NOLADE2IPSW

lnternet: w.kreis-va.de
postein gang@kreis-v9.deE-Mail

Telefon: 03834 8760-0
Telefax: 03834 8760-9000

Gläubiger-ldentifi kationsnummer
DE1177700000202986



Seite: 2 06.10.2023

02884-23-44

Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein
anerkannten Prüfmethoden sowie nach lnhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans
angemessener Weise verlangt werden kann.

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.

2l Anforderungen an die Planung durch die Einbindung der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung in das Abwägungsgebot

Entsprechend dem Abwägungsgebot des $ 1 Abs. 5 und 6 BauGB sind die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege hinsichtlich des Vermeidungs- und
Kompensationsgrundsatzes verfahrensmäßig und inhaltlich vollständig und abschließend auf der
Ebene der Bauleitplanung zu klären. Es müssen deshalb alle anlagebedingten, betriebsbedingten
und baubedingten Projektwirkungen prognostiziert werden. ln der Bauleitplanung ist abschließend
darüber zu entscheiden, ob sich die Eingriffe in Natur und Landschaft rechtfertigen lassen und ob
und in welchem Umfang für unvermeidbare Beeinträchtigungen Kompensationsmaßnahmen
notwendig sind. Die Gemeinde istdeshalb nach $ 1 aAbs. 2Nr.2 undAbs.3 BauGB verpflichtet,
über alle Eingriffsfolgen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu entscheiden.

Die Bewertung der Eingriffs- und der Kompensationsmaßnahmen sollte nach den Hinweisen zur
Eingriffsregelung für Mecklenburg - Vorpommern in der Neufassung von 2018 erfolgen.

Maßnahmen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstige Bepflanzungen sowie von Gewässern
S 9 (1) Nr. 25 b BaUGB

Die folgenden Festsetzungen sind in den Textteil B der Satzung zu übernehmen.

Die mit Anpflanzgebot und Erhaltungsgebot festgesetzten Gehölze sind auf Dauer zu erhalten und
bei Abgang durch Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualität zu ersetzen.

Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind vor jeglichen Schädigungen zu schützen. lm
Rahmen der Bauausführung sind die Einzelbäume mittels Stammschutzzu sichern. Während der
Bauzeit sind Bodenauffüllungen sowie Bodenverdichtungen im Wurzelbereich der Bäume durch
Baufahrzeuge und Baustofflagerungen auszuschließen. Leitungsbauarbeiten im Wurzelbereich der
Bäume sind in Handschachtung bzw. in grabenlosen Verfahren durchzuführen.

Sind aus Gründen der Nicht- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Fällungen der zum Erhalt
festgesetzten Bäume erforderlich, ist ein Ersatz in Anlehnung an den
Baumschutzkompensationserlass des Landes M-V zu erbringen. Die Fällung gesetzlich
geschützter Bäume bedarf einer Ausnahmegenehmigung, die bei der zuständigen
Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu beantragen ist.

Aus diesen Gründen sind die zum Erhalt festgesetzten Bäume einzeln in der Satzung darzustellen.

Geschützte Bäume
Die gesetzlich geschützten Bäume sind entsprechend der Eingriffsregelung (HzE M-V 2018), bzw.
dem Baumschutzkompensationserlass zu aktualisieren (Schutzstatus ab Stammdurchmesser
16cm) und einzeln in der Satzung zum Erhalt darzustellen.

Natu rsch utzrechtl iche Auflagen
Dem AFB wird gefolgt.
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Ergänzungen

1. Nach $ 44 Abs. 1 BNatSchG ist das Töten oder Verletzen aller wildlebenden Tieren der
besonders geschützten Arten einschließlich aller heimischen Vogelarten verboten. Unter
das Verbot fällt auch eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch ein Vorhaben,
wie zum Beispiel dem Verbauen von gläsernen Bauelementen.
Es muss durch geeignete Maßnahmen vermieden bzw. nach Möglichkeit verhindert
werden, dass es zu Vogelkollisionen mit spiegelnden oder durchsichtigen Oberflächen (vor
allem Glasflächen) kommt.
Es sind nichttransparente/nichtspiegelnde Materialien zu verwenden oder es sind
entsprechend geprüfte Muster anzubringen. Dabei sind folgende Vorgaben ztJ

berücksichtigen:

Punktartigen Markierungen

. 25o/o Bedeckungsgrad bei mind. 5 mm @ der Punkte

. oder 15% bei mind. 30 mm

Horizontalen Linien:

r mind. 3 mm breiten Linien mit max. 3 cm Abstand
. oder mind. 5 mm breiten Linien mit max. 5 cm Abstand

Vertikale Linien:

mind. 5 mm breiten Linien mit max. 10 cm Abstanda

Daher ist vor Baubeoinn nachzuweisen. welche entsprechende Maßnahme zum
Vooelschutz bei den Glaselementen einoesetzt werden soll

Hinweise:
Effektive Muster zur Vermeidung von Vogelkollisionen sind hier abrufbar:
https://www.voqelwarte.ch/de/voeqel/ratqeber/qefahren-fuer-voeqel/vooelkollisionen-an-qlas-
vermeiden

Weitere lnformationen sind hier zu finden: https://voqelolas.vooelwarte.ch/de/infothek/merkblaetter

Auch der zunehmenden Lichtverschmutzung und der damit verbundenen Störung von
lichtsensiblen Organismen kann entgegengewirkt werden.

Es wird daher empfohlen folgende Punkte in den Textteil B zu übernehmen:

a) Vermeidung von Kollisionen von Vögeln mit Glasflächen

lndividuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasflächen werden vermieden; indem bei
Neubauten reflexionsarmes Glas venruendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Außen-
reflexionsgrad von maximal 15o/o und bewegliche oder feste Sonnenschutzsysteme, z. B.

Aussenjalousien oder lsolierglas mit eingelegtem Holzgeflecht. Eine für Vögel gefährliche
Durchsicht an Balkon- oder Terrassenbrüstungen aus Glas wird durch die Verwendung von
halbtransparenten Materialien wie z. B. Milchglas/beschichtetem Glas vermieden.
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b) Vermeidung von Störungen durch Lichtemissionen

Die Emissionen der Wegebeleuchtung und der Außenbeleuchtung der Gebäude werden auf das
notwendige Maß reduziert und es werden insekten-/fledermausfreundlichen Lichtquellen
veruvendet.
Kunstlicht kann Auswirkungen auf lichtsensible Organismen haben, z. B. Einschränkung bzw.
Veränderungen der Aktionsradien und des Nahrungsangebots, der Räuber-Beute-Beziehungen.
Beleuchtungen sollten deshalb so gering wie möglich gehalten werden. Attraktiv auf lnsekten wirkt
Licht im Ultraviolettbereich. Grundsätzlich gilt; je geringer der Ultraviolett- und Blauanteil einer
Lampe ist, desto kleiner sind die Auswirkungen auf die Organismen. lm weißen Lichtspektrum ist
der Lampentyp LED Amber (1800-2200 K) zu bevorzugen. Weitere Minimierungsmöglichkeiten
des Einflusses von Lichtemissionen:

- Quecksilberdampf-Hochdrucklampen wirken anziehend auf lnsekten und sind abzulehnen
- Beleuchtung aufeinander abstimmen (keine unnötigen Mehrfachbeleuchtungen)
- Beleuchtungszeiten den saisonalen Gegebenheiten anpassen
- Beleuchtungsdauer und Lichtstärke auf das funktional notwendigste reduzieren
- unterbrochene Beleuchtung, kein Dauerlicht, Lichtpulse so kurz wie möglich, Dunkelphasen

dazwischen so lang wie möglich (ggf. Bewegungsmelder)
- Abweichen von den Beleuchtungsnormen an Orten, an denen die Sicherheit auch mit weniger

Kunstlicht gewährleistet werden kann
- zielgerichtetes Licht - Licht soll nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen Zweck erfüllt
- Streulicht vermeiden - Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche (2. B. kleiner

Grenzaustrittswinkel, Leuchten sorgfältig platzieren und ausrichten, ggf. Abschirmungen und
Blendschutzvorrichtungen einrichten, möglichst niedrige Masthöhen, Grundausrichtung von
oben nach unten - lnsektenfallen vermeiden durch rundum geschlossene Leuchten

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

Petra Kügler

Quellenangaben

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom
29. Juli 2009 BGB|.l S.2542) zuletzl geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
8. Dezember2022

NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz) vom
23. Februar 201Q (GVOBI. M-V 2010, S. 66) zulelzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)


